
SCHEDL

Zur Ehebruchklausel der Bergpredigt
Lichte der gefundenen Tempelrolle

Wer eru sich nicht auf die Bergpredigt, wenn ilt, 1n etzter Instanz schwie-
rıge TODIeMe entscheiden? Und welche TODIeme sind schwieriger als Ehe-
probleme? Ist Ehescheidung ach der Bergpredigt erlau Wenn Ja, nNnte wel-
chen Bedingungen? Schlägt INa  —j die eUE Einheitsübersetzung des Neuen 18-
Staments (1 der Endfassung auf, vermeint INan eine sichere Ent-
scheidung VOT sich aben, wird doch übersetzt: ‚,‚Wer seline TauU ntläfßt, ob-
ohl keıin Fall 00n Unzucht vorliegt, liefert S1€e dem eDruc aqusS; un werTlr eine TauU
heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch“ (Mt 532 un
gleichlautend übersetzt 19,9)
Die sogenannte ebruchklausel wird demnach mıit ‚okein Fall UON Unzucht
vorlegt” übersetzt. Wer logisch en wird daraus folgern: wenn der Fall ‚„„Un-
zucht‘“‘ vorliegt, ware Ehescheidung rlaubt Nur müfste INan siıch darüber klar
se1ln, Was ‚Unzucht“ edeute Das Wort 1st weıt, da{fs es arın atz ha-
ben scheint. Sicheren schon die altjüdischen Kechtsgelehrten, deren Erbe
Talmud vorliegt, alle Möglichkeiten durchexerziert, klären, wWwWann der Fall
'z:  chan  are  44 (5 Oose 24,1) anzuwenden sel, die Ausstellung eines Schei-
debriefes legitimi  jeren. Rabbi Hillel machte 5 den Leuten leicht schon WEeNn
die TauU das Essen verbrenne, sSe1l dies Scheidungsgrund. Der strenge
Schammai dagegen ‚‚Wenn ein Mann seine Tau ntläfst, weınt der Altar Irä-
nenNn 44

elche ellung niımmt Aun Jesus ın der Bergpredigt ein?
Zunächst brandmarkt eTt die VO Ose gestattete Ausstellung eines Scheidebriefes
nıcht bloß als Hartherzigkeit, sondern als Abirrung VO  —; der schöpfungsmäßig
grundgelegten Ehe ‚„‚Habt ihr cht gelesen, da{fs der Schöpfer die Menschen
Anfang als Mann unTau geschaffen hat, und da{fs gesagt hat arum wird der
Mann Vater un!: Mutter verlassen und sich seine TAauU binden, un: die zwel
werden eın Fleisch sein! Sie sind also nicht mehr zwel, sondern eins!““ (Mt „4-6
Auf diesem Hintergrund wird eine Ausnahmeklausel 1ın der Art, wıe die Fın-
heitsbibel übersetzt, einem Widerspruch In sich. Jesus ll doch den Urstand
der Einehe herstellen Urc die ausel würde aber LLUT eine Varlante Zu
mosaischen Scheidungsgesetz bringen. Kann 1eSs der 1nnn sein? Irgend eLiwas
stimmt ın dieser Übersetzung nicht.
Zunächst mussen WIT feststellen, da{fß keine wörtliche, sondern eine mißverständ-
iıch ingende Übersetzung vorliegt; INnan braucht UT den griechischen Urtext
einzusehen, geschrieben steht

parektös lögou porneilas
‚„‚AUSsgeENOMUIMEN der Fall Porneia” (Mt 5:32)

ep1l pornela
‚‚Nnicht für Pornela”“ (Mt 19,9)

In der Auslegung dieser Stellen konzentriert sich es auf die edeutung VOoNn DOT-
NEelQ. Übersetzt INa  — porn mıit ‚‚Unzucht”, schwingt gleich eın Schwarm
VOoO Vorstellungen mıiıt Auf keinen Fall €lpornela eDTruCc dafür verwenden
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CLAUS SCHEDL 

Zur Ehebruchklausel der Bergpredigt 
im Lichte der neu gefundenen Tempelrolle 

Wer beruft sich nicht auf die Bergpredigt, wenn es gilt, in letzter Instanz schwie­
rige Probleme zu entscheiden? Und welche Probleme sind schwieriger als Ehe­
probleme? Is t Ehescheidung nach der Bergpredigt erlaubt? Wenn ja, unter wel­
chen Bedingungen? Schlägt man die neue Einheitsübersetzung des Neuen Te­
staments (1. Aufl. der Endfassung 1979) auf, vermeint man eine sichere Ent­
scheidung vor sich zu haben, wird doch übersetzt: ,, Wer seine Frau entläßt, ob­
wohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus; und wer eine Frau 
heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch" (Mt 5,32 und 
gleichlautend übersetzt Mt 19,9). 
Die sogenannte Ehebruchklausel wird demnach mit „obwohl kein Fall von Unzucht 
vorliegt" übersetzt. Wer logisch denkt, wird daraus folgern: wenn der Fall „ Un­
zucht" vorliegt, wäre Ehescheidung erlaubt. Nur müßte man sich darüber klar 
sein, was „ Unzucht" bedeutet. Das Wort ist so weit, daß alles darin Platz zu ha­
ben scheint. Sicher haben schon die altjüdischen Rechtsgelehrten, deren Erbe im 
Talmud vorliegt, alle Möglichkeiten durchexerziert, um zu klären, wann der Fall 
,,Schandbares" (5 Moseh 24,1) anzuwenden sei, um die Ausstellung eines Schei­
debriefes zu legitimieren. Rabbi Hillel machte es den Leuten leicht: schon wenn 
die Frau das Essen verbrenne, sei dies Scheidungsgrund. Der strenge Rabbi 
Schammai dagegen: ,, Wenn ein Mann seine Frau entläßt, weint der Altar Trä­
nen." 

Welche Stellung nimmt nun Jesus in der Bergpredigt ein? 

Zunächst brandmarkt er die von Moseh gestattete Ausstellung eines Scheidebriefes 
nicht bloß als Hartherzigkeit, sondern als Abirrung von der schöpfungsmäßig 
grundgelegten Ehe: ,,Habt ihr nicht gelesen, daß der Schöpfer die Menschen am 
Anfang als Mann und Frau geschaffen hat, und daß er gesagt hat: darum wird der 
Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei 
werden ein Fleisch sein! Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins!" (Mt 19,4-6). 
Auf diesem Hintergrund wird eine Ausnahmeklausel in der Art, wie die Ein­
heitsbibel übersetzt, zu einem Widerspruch in sich . Jesus will doch den Urstand 
der Einehe herstellen. Durch die Klausel würde er aber nur eine Variante zum 
mosaischen Scheidungsgesetz bringen. Kann dies der Sinn sein? Irgend etwas 
stimmt in dieser Ubersetzung nicht. 
Zunächst müssen wir feststellen, daß keine wörtliche, sondern eine mißverständ­
lich klingende Ubersetzung vorliegt; man braucht nur den griechischen Urtext 
einzusehen, wo geschrieben steht: 

parekt6s 16gou porneias 
,,ausgenommen der Fall Porneia" (Mt 5,32) -

me epi porneia 
,,nicht für Porneia" (Mt 19, 9). 

In der Auslegung dieser Stellen konzentriert sich alles auf die Bedeutung vonpor­
neia. übersetzt m anporneia mit „ Unzucht", schwingt gleich ein ganzer Schwarm 
von Vorstellungen mit. Auf keinen Fall heißtporneia Ehebruch; dafür verwenden 
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das und die griechische Übersetzung des (Septuaginta) moiıicheia. Ehe-
bruch, auf rischer Tat ertappt, hatte teinigung un! nicht Scheidung Z olge

8,5) Das orliegen ‚„‚des Falles Porneia‘‘ bildet aber einen TUN einer
Ausnahmebestimmung bei Ehescheidung. Die Einheitsübersetzung hat den PTI@-
chischen Text ın das Gegenteil verdre //0 keıin Fall UonN Unzucht (porneia)
vorhegt””.
onVOTI Jahren hat meın verehrter Lehrer Gerhard KITTEL, der Herausgeber
des großen Theologischen Wörterbuches Zu NT, ın der Vorlesung die Meinung
ausgesprochen, da{fßs das Wort yornela iın den Bereich des altjüdischen Eherech Be-
Öört Er erhärtete seine Meinung mıit Belegen AUSs der damals greifbaren altjüdi-
schen Literatur. Nun aber dürften die Handschriftenfunde Toten Meer, die
ach dem Hauptfundort auch Qumrantexte genannt werden, IC 1ın das
Dunkel bringen. Mafßgeblich ist 1er die erst 19  S herausgegebene Tempelrolle.
Diese MNg nichts anderes als eine Neufassung un Aktualisierung der alten 10
rah des oOse Sie ist deswegen für uUuNseIie Untersuchung WIC  S, weiıl die
Gemeinde der Chasidim, der Frommen Toten Meer, die sich als das wahre
Israel betrachteten, ın der Zeıt Jesu eine lebendige Wirklichkeit Wa  — Die Tempel-
oalt als direkte Offenbarung Gottes. Sie nng Bestimmungen ber den OUOp-
feraltar, die darzubringenden Opfer, ber Feste un €  e JTage, ber die He!l-
lıgkeit des Tempels, und Schlufßs Bestimmungen einzelnen Gesetzen. Die-
Ser letzte SCinteressiert un 1er besonders deshalb, weil arın klar defi-
niert wird, Was INan damals 1ın Qumran unter zenuüt pornela ‚„‚Unzucht”“ Vel-

stand Der Text der Tempelrolle (LVIIL, — lautet ın deutscher Übersetzung
(Paragraphen VO un eingefügt):

1C nehme eın Mann die Tau sSe1INeEeSs Vaters (zum eibe)S
82 1C nehme eın Mannn die Tau se1ines Bruders
5:3 1C nehme eın Mann seine Schwester, die Tochter se1INes Vaters oder se1-

1ier Mutter
S 4 1C nehme eın Mann die Schwester se1INes Vaters der seliner Multter
8 5 M die Tochter se1INes Bruders oder die Tochter seiner Schwester.
Diese Bestimmungen sind keineswegs NEU, s1e en sich schon 1n den Büchern
Ose (Lev 18,12-18; Dt 29 /  / un werden dort als Inzest verurteilt. ıne
solche Ehe ist 1ın sich ungültig, un er .. Unzucht” der ar „ INZuc Hn ach
heutigem rchenrecht würde I1la  —/ dafs obgenannte Verwandtschafts-
orade eın trennendes Ehehindernis bilden TOLZdem geschlossene Ehen waren
nicht blo{fß unerlaubt, sondern VO  - vornherein ungültig.
In derselben Tempelrolle wird die olygamie (Harem) des Königs verwortfen:
‚„‚Der König darf nicht seliner Gattin andere Frauen nehmen, solange diese lebt;
sHhirbt siıe, darf eine andere Tau nehmen?“ (Tempelrolle LVIIL, —
Die Tempelrolle nng also eine Verschärfung der orah, die doch, wIıe aus dem
en der Patriarchen ersichtlich, olygamıe Zzu In ezug auf den ‚‚Fall Ulhn«-
zucht”“ stimmen Tempelrolle und Ose überein; enn die Ausstellung eines
Scheidebriefes kommt UT bei rechtsgültig geschlossenen Ehen ın rage; 1m
ır  a VO Unzucht”“, bei rechtswidriger Verwandtenehe, 1eg der Status
einer gültigen Ehe überhaupt nicht VO  .

Kehren WIT 1U Zu ext der Bergpredigt zurück. Jesus skizzliert ın kurzen Wor-
ten drei UonN EDYUC
a) Der erste Fall wird 1n der Einheitsübersetzung folgenderweise gebracht: ‚„‚Wer

das NT und die griechische übersetzung des AT (Septuaginta) moicheia. Ehe­
bruch, auf frischer Tat ertappt, h atte Steinigung und nicht Scheidung zur Folge 
(Jh 8,5). Das Vorliegen „des Falles Porneia" bildet aber einen Grund zu einer 
Ausnahmebestimmung bei Ehescheidung. Die Einheitsübersetzung hat den grie­
chischen Text in das Gegenteil verdreht: ,,obwohl kein Fall von Unzucht (porneia) 
vorliegt". 
Schon vor 40 Jahren hat mein verehrter Lehrer Gerhard KITTEL, der Herausgeber 
des großen Theologischen Wörterbuches zum NT, in der Vorlesung die Meinung 
ausgesprochen, daß das Wortporneia in den Bereich des altjüdischen Eherechtes ge­
hört. Er erhärtete seine Meinung mit Belegen aus der damals greifbaren altjüdi­
schen Literatur. Nun aber dürften die Handschriftenfunde am Toten Meer, die 
nach dem Hauptfundort auch Qumrantexte genannt werden, neues Licht in das 
Dunkel bringen. Maßgeblich ist hier die erst 1977 h erausgegebene Tempelrolle. 
Diese bringt nichts anderes als eine Neufassung und Aktualisierung der alten To­
rah des Moseh. Sie ist deswegen für unsere Untersuchung so wichtig, weil die 
Gemeinde d er Chasidim, der Frommen am Toten Meer, die sich als das wahre 
Israel betrachteten, in der Zeit Jesu eine lebendige Wirklichkeit war. Die Tempel­
rolle galt als direkte Offenbarung Gottes. Sie bringt Bestimmungen über den Op­
feraltar, die darzubringenden Opfer, über Feste und heilige Tage, über die H ei­
ligkeit des Tempels, und am Schluß Bestimmungen zu einzelnen Gesetzen. Die­
ser letzte Abschnitt interessiert uns hier besonders deshalb, weil darin klar defi­
niert wird, was man damals in Qumran unter zenut = porneia = ,, Unzucht" ver­
stand. Der Text der Tempelrolle (LVII, 17- 19) lautet in deutsch er übersetzung 
(Paragraphen von uns eingefügt): 
§ 1. Nicht nehme ein Mann die Frau seines Vaters (zum Weibe) -
§ 2. Nicht nehme ein Mann die Frau seines Bruders -
§ 3. Nicht nehme ein Mann seine Schwester, die Toch ter seines Vaters oder sei-

ner Mutter -
§ 4. Nicht nehme ein Mann die Schwester seines Vaters oder seiner Mutter -
§ 5. Nicht die Tochter sein es Bruders oder die Tochter seiner Schwester. 
Diese Bestimmungen sind keineswegs neu; sie finden sich schon in den Büchern 
Moseh (Lev 18,12-18; Dt 23,1; 27,22), und werden dort als Inzest verurteilt. Eine 
solche Eh e ist in sich ungültig, und daher „ Unzucht" oder gar „Inzucht". Nach 
heutigem Kirchenrecht würde man sagen, daß obgenannte Verwandtschafts­
grade ein trennendes Ehehindernis bilden. Trotzdem geschlossene Ehen wären 
nicht bloß unerlaubt, sondern von vornherein ungültig. 
In derselben Tempelrolle wird die Polygamie (Harem) des Königs verworfen: 
,, Der König darf nicht zu seiner Gattin andere Frauen nehmen, solange diese lebt; 
stirbt sie, darf er eine andere Frau nehmen" (Tempelrolle LVII, 17-19). 
Die Tempelrolle bringt also eine Verschärfung der Torah, die doch, wie aus dem 
Leben der Patriarchen ersichtlich , Polygamie zuließ. In bezug auf den „Fall Un­
zucht" stimmen Tempelrolle und Moseh überein; denn die Ausstellung eines 
Scheidebriefes kommt nur bei rechtsgültig geschlossenen Ehen in Frage; im 
„ Falle von Unzucht", d. i. bei rechtswidriger Verwandtenehe, liegt der Status 
einer gültigen Ehe überhaupt nicht vor. 
Kehren wir nun zum Text der Bergpredigt zurück. Jesus skizziert in kurzen Wor­
ten drei Fälle von Ehebruch: 
a) Der erste Fall wird in der Einheitsübersetzung folgenderweise gebracht: ,, Wer 
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seine TauU ntläßt (Klausel) liefert S1e dem eDbruc aus  LA (Mta Daraus
würde folgen, da{fs die freigewordene TAauU der Gefahr des hebruches (mit einem
anderen Mann) ausgesetzt werde; aber gerade das steht nicht 1 Text
Der Talmud nng einen eigenen Iraktat ber ıy  ebruch“ (Söta) Die ursprung-
1edeutung des aramäischen Wortes iıst ‚‚VvOomM früheren Weg abweichen, ab-
trunnıg, treulos werden“”‘; In ezug auf Ehe ‚‚ehebrechen“”. Ferner steht 1m grle-
chischen ext für ‚‚entlassen“ wörtlich ‚‚auflösen“‘‘. er Übersetzungs-
vorschlag: ‚‚Jeder, der (den Ehebund) miıt seiINer Frau auflöst (Klausel) macht
sich (dadurch) treubrüchig ihr.“

‚„„‚Und Wer die (vom e  un Gelöste heiratet, ist eın Treubrüchiger (Ehe-
recher
C) ‚„‚Wer den e  un mıit seiner Tau auflöst-(Klausel) und eine andere heira-
tet, ist eın Treubrüchiger (Ehebrecher)” (Mt 19,9)
Somit werden alle TEl Scheidung VO der Ehefrau Heirat mi1t einer Zwel-
ten Frau Heirat der Geschiedenen mıiıt einem anderen Mannn als TITreubruch
ursprünglich gegebenen Jawort, wodurch der Bund geschlossen wurde, hinge-
stellt Im Sinne der Bergpredigt gilt der Ehebund als unauflöslich Die erste Bin-
dung dauert TOLZ Entlassung und Wiederverheiratung weiter.
Wenn 11U mitten 1ın diesen Texten die Ehebruchklausel steht, wird dadurch keine
Ausnahmebestimmung dazwischengeschaltet. Jesus verweilist UT auf den ‚‚Fall
Unzucht“, solche Ehen als icht-Ehen, also als ‚‚Unzucht”, aus der Ehe-
scheidungsdiskussion auszuklammern. Damiit hat aber die Bergpredigt wıe
INa  — heute sagt eın ‘r  e1]ses Eıisen“‘ angegriffen
Für Johannes den Täufer wurde 1C. nehme eın Mann die TAaUuU SEINES Bru-
ers  44 Zzu Verhängnis. Freimütig sagte Herodes E ist dir nicht erlaubt,
die Tau deines Bruders (Philippus) nehmen?“ (Mt 14,4 ff) Weil der Täufer
diese Ehe als pornela, also als „Unzucht‘; brandmarkte, wurde er enthauptet.
Während der Inhaftierung des Apostels Paulus ıIn (äsarea kamen auch ÖNLQ
Ägrıppa und Berenike auf Besuch ZUuU römischen Hochkommissar Festus Hiıerbei
1ef siıch das königliche aar ber den Verlauf des Prozesses informieren
(Apg 2019423 Da Berenike die Schwester Agrıppas WAar, legt der Fall
porne1a VOT, der die Geschwisterehe verbietet. Der römische Satyriker Juvenal
hat ennn auch dieses Verhältnis als Inzest gebrandmarkt.
In der Kırchengemeinde UON Korinth mufste Paulus einen Fall porneia ach
In UOrdnung bringen: ‚‚Schliefßlich hört INnan bei euch VON Unzucht (porneia), und
ZWarTr VO einer olchen Unzucht, die nicht einmal bei Heiden vorkommt, da{fs
einer die Tau seines Vaters nımmt““ (1 Kor 9,1)
Schließlich taucht das Wortporneia 1mM ersten Konzil, dem Apostelkonzt 0JOoN Jerusa-
lem, auf Es handelt sich Bestimmungen, die 1ın das tägliche en eingriffen:
den Heidenchristen sollen keine nNeuen Lasten aufgebürdet werden, doch fol-
gende alte Bestimmungen sollen S1Ee einhalten: S1Ee mussen sich enthalten VO

Verunreinigung Urc Götzen VO Blut VOo Ersticktem VO porneia.
Das erste Verbot untersagt den enu VO Jıeren, die vorher den Göttern 5E“
opfert wurden, weil das Essen eines olchen Opferfleisches eine Teilnahme
Götzendienst edeute Das Verbot VON Blutgenufß steht schon bel Moseh (Lev
17,10 unter ‚„‚Ersticktem“” ist nicht etwa eın verendetes, sondern eın nicht rich-
e geschlachtetes, geschächtetes 1er verstehen; also lauter konkrete Verhal-
tensregeln, die schon 1mM jüdischen Gesetz vorgegeben er ist es folge-

seine Frau entläßt - (Klausel) -, liefert sie dem Ehebruch aus" (Mt 5,32a). Daraus 
würde folgen, daß die freigewordene Frau der Gefahr des Ehebruches (mit einem 
anderen Mann) ausgesetzt werde; aber gerade das steht nicht im Text. 
Der Talmud bringt ein en eigenen Traktat über „Ehebruch" (Söta). Die ursprüng­
liche Bedeutung des aramäischen Wortes ist: ,,vom früheren Weg abweichen, ab­
trünnig, treulos werden"; in bezug auf Ehe: ,,eh ebrechen". Ferner steht im grie­
chischen Text für „entlassen" wörtlich „auflösen". Daher unser Obersetzungs­
vorschlag: ,,Jeder, der (den Ehebund) mit seiner Frau auflöst-(Klausel) -, macht 
sich (dadurch) treubrüchig an ihr." 
b) ,,Und wer die (vom Ehebund) Gelöste heiratet, ist ein Treubrüchiger (Ehe­
brech er). 
c),, Wer (den Ehebund) mit seiner Frau auflöst-(Klausel)-, und eine andere heira­
tet, ist ein Treubrüchiger (Ehebrecher)" (Mt 19, 9). 
Somit werden alle drei Fälle: Scheidung von der Ehefrau - Heirat mit einer zwei­
ten Frau - Heirat der Geschiedenen mit einem anderen Mann- als Treubruch am 
ursprünglich gegebenen Jawort, wodurch der Bund geschlossen wurde, hinge­
stellt. Im Sinne der Bergpredigt gilt der Ehebund als unauflöslich. Die erste Bin­
dung dauert trotz Entlassung und Wiederverheiratung weiter. 
Wenn nun mitten in diesen Texten die Ehebruchklausel steht, wird dadurch keine 
Ausnahmebestimmung dazwischengeschaltet. Jesus verweist nur auf den „Fall 
Unzucht", um solche Ehen als Nicht-Ehen, also als „Unzucht", aus der Ehe­
scheidungsdiskussion auszuklammern. Damit hat aber die Bergpredigt - wie 
man heute sagt - ein „heißes Eisen" angegriffen. 
Für Johannes den Täufer wurde§ 2: ,,Nicht nehme ein Mann die Frau seines Bru­
ders" zum Verhängnis. Freimütig sagte er zu Herodes: ,,Es ist dir nicht erlaubt, 
die Frau deines Bruders (Philippus) zu nehmen" (Mt 14,4 ff). Weil der Täufer 
diese Ehe als porneia, also als „Unzucht", brandmarkte, wurde er enthauptet. 
Während der Inhaftierung des Apostels Paulus in Cäsarea kamen auch König 
Agrippa und Berenike auf Besuch zum römischen Hochkommissar Festus. Hierbei 
ließ sich das königliche Paar genau über den Verlauf des Prozesses informieren 
(Apg 25,13.23; 26,30). Da Berenike die Schwester Agrippas war, liegt der Fall 
porneia § 3 vor, der die Geschwisterehe verbietet. Der römische Satyriker Juvenal 
hat denn auch dieses Verhältnis als Inzest gebrandmarkt. 
In der Kirchengemeinde von Korinth mußte Paulus einen Fall porneia sogar nach § 1 
in Ordnung bringen: ,,Schließlich hört man bei euch von Unzucht (porneia), und 
zwar von einer solchen Unzucht, die nicht einmal bei Heiden vorkommt, daß 
einer die Frau seines Vaters nimmt" (1 Kor 5,1). 
Schließlich taucht das Wort porneia im ersten Konzil, dem Apostelkonzil von Jerusa­
lem, auf. Es handelt sich um Bestimmungen, die in das tägliche Leben eingriffen: 
den Heidenchristen sollen keine neuen Lasten aufgebürdet werden, doch fol­
gende alte Bestimmungen sollen sie einhalten: sie müssen sich enthalten 1) von 
Verunreinigung durch Götzen - 2) vom Blut - 3) von Ersticktem - 4) von porneia. 
Das erste Verbot untersagt den Genuß von Tieren, die vorher den Göttern ge­
opfert wurden, weil das Essen eines solchen Opferfleisches eine Teilnahme am 
Götzendienst bedeutet. Das Verbot von Blutgenuß steht schon bei Moseh (Lev 
17, 10 ff); unter „Ersticktem" ist nicht etwa ein verendetes, sondern ein nicht rich­
tig geschlachtetes, geschächtetes Tier zu verstehen; also lauter konkrete Verhal­
tensregeln, die schon im jüdischen Gesetz vorgegeben waren. Daher ist es folge-
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richtig, die vierte Bestimmung ber pornela nicht allgemeın als ‚‚ Verbot VO Un-
zucht”, W as sich ja schon aus dem VO selbst ergibt, sondern konkret als
Verbot VO Eheschliefsungen innerhal der oben aufgezählten Verwandtschafts-
ograde etrachten. Solche Ehen sind ‚‚Unzucht”, und er nicht rlaubt Das

Konzil gab also nier der Kurzformel ‚„„‚Unzucht”“ eine egelung der Ehefragen
für die Heidenchristen.
Die Bestimmungen des Konzils LLUT Übergangs- und er Kompro-
mifsbestimmungen, eın frie  iıches Zusammenleben VOoO uden- und Heiden-
christen ermöglichen. Mit dem Verschwinden des Juden-Christentums Vel-

schwanden auch die ritualgesetzlichen Bestimmungen aUSs demen derTC
AUS$ Heiden In der Bergpredigt ist aber Jesus miıt einem udentum konfrontiert, ın
dem die rage der Ehescheidung nel umstritten War Jesus ahm eine are Stel-
lung eın Ehescheidung widerspricht der gottgewollten Schöpfungsordnung;
Zu geschlossene Ehen können er nicht geschieden werden. Die Tempel-
ro gebraucht für Ehe den USAaTuC öd ha-ber1’ah, ‚‚Fundament der chöp-
fung‘  S
Die Einheitsübersetzung der hat bereits ihre Endfassung erreicht. Zum
uC steht 1 Impressum II1 Auflage der Endfassung 9797 Ich möchte mel-
NT, da{fs bei den weiıteren Auflagen och Verbesserungsmöglichkeiten 2ibt.
Jedenfalls ıst die Übersetzung der Ehebruchklausel mit ‚‚obwohl keıin Fall ON Un-
zucht vorliegt” philologisch un rechtsgeschichtlich mifsverständlich Im laufen-
den ext müflte er stehen: ‚‚AUSSENOMMEN der Fall Unzucht‘“‘; In einer Anmer-
kung unter dem Strich sollte stehen: Unzuch tll/ Fachausdruck AUS dem altjüdischen
Eherecht für gesetzwidrıge Fhen unter nahen Blutsverwandten.
ıne solche Korrektur würde nicht blo{fß dem wissenschaftlichen Gewlssen g_
recht werden, S1e würde auch das (Gewissen der Bibelleser VOLI Irrwegen bewah-
I&  ,
Die neugefundene Tempelrolle AaUS Qumran hat also eın Verständnis der
Ehebruchklausel des Evangelisten Matthäus gebracht. Drei Wörter, besser Vel-

standen, sind 1m Rahmen des HANZEN Evangeliums sehr wen1g; Trel arende
Wörter ın einer brennenden rage können aber sehr 1e| bedeuten.

Ausgabe der Tempelrolle VO Yigael The Temple Cro. VOIS (Jeru-
salem 1977) Der Fragenkomplex wird ausführlich analysiert VO
MUELLER The Temple Scroll and he Gospel Divoarce ext (Revue de Qumran 38
11980| eft 10, Seiten 247-256.)
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richtig, die vierte Bestimmung über porneia nicht allgemein als„ Verbot von Un­
zu cht", was sich ja schon aus dem 6. Gebot von selbst ergibt, sondern konkret als 
Verbot von Eheschließungen innerhalb der oben aufgezählten Verwandtschafts­
grade zu betrachten . Solche Ehen sind „Unzucht", und daher nicht erlaubt. Das 
1. Konzil gab also unter der Kurzformel „ Unzucht" eine Regelung der Ehefragen 
für die Heidenchristen. 
Die Bestimmungen des 1. Konzils waren nur Obergangs- und daher Kompro­
mißbestimmungen, um ein friedliches Zusamm enleben von Juden- und Heiden­
christen zu ermöglichen. Mit dem Versch winden des Juden-Christentums ver­
schwanden auch die ritualgesetzlich en Bestimmungen aus dem Leben der Kirche 
aus Heiden. In der Bergpredigt ist aber Jesus mit einem Judentum konfrontiert, in 
dem die Frage der Ehescheidung h eiß umstritten war. Jesus nahm eine klare Stel­
lung ein: Ehesch eidung widerspricht der gottgewoll ten Schöpfungsordnung; 
gültig gesch lossene Eh en können daher nicht geschieden werden. Die Tempel­
rolle gebraucht für Eh e den Ausdruck jesöd ha-beri'ah, ,,Fundament der Schöp­
fung". 

Die Einheitsübersetzung der Bibel hat bereits ihre Endfassung erreicht. Zum 
Glück steht im Impressum „1. Auflage der Endfassung 1979". Ich möchte mei­
nen, daß es bei den weiteren Auflagen noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. 
Jedenfalls ist die Obersetzung der Ehebruchklausel mit „obwohl kein Fall von Un­
zucht vorliegt" philologisch und rechtsgeschichtlich mißverständlich. Im laufen­
den Text müßte daher stehen: ,,ausgenommen der Fall Unzucht"; in einer Anmer­
kung unter dem Strich sollte stehen:,, Unzucht", Fachausdruck aus dem altjüdischen 
Eherecht für gesetzwidrige Ehen unter nahen Blutsverwandten. 
Eine solche Korrektur würde nicht bloß dem wissenschaftlichen Gewissen ge­
recht werden, sie würde auch das Gewissen der Bibelleser vor Irrwegen bewah­
ren. 
Die neugefundene Tempelrolle aus Qumran hat also ein neues Verständnis der 
Ehebruchklausel des Evangelisten Matthäus gebracht. Drei Wörter, besser ver­
s tanden, sind im Rahmen des ganzen Evangeliums sehr wenig; drei klärende 
Wörter in einer brennenden Frage können aber sehr viel bedeuten. 

NB.: Ausgabe der Tempelrolle von Yigael YADIN: The Temple Scroll, 3vols üeru­
salem 1977). Der ganze Fragenkomplex wird ausführlich analysiert von J. R. 
MUELLER: The Temple Scroll and the Gospel Divorce Text. (Revue de Qumran 38 
[1980], Heft 10, Seiten 247-256.) 
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